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Compliance hat für uns oberste Priorität! Wir zeigen keine 
Toleranz gegenüber Korruption, Wettbewerbsver stößen 
sowie anderen Verstößen gegen anwendbares Recht. Wo es 
doch dazu kommt, werden wir angemessen reagieren.“ 
 
Dr. Mathias Wagner 
Vorsitzender des Vorstands, CHG-MERIDIAN AG

Dieser Verhaltenskodex beschreibt die zentralen Grund-
lagen unserer Unternehmenskultur. Er gilt sowohl für 
unseren Vorstand, unsere Führungs kräfte, unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für unsere 
Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern, 
im weiteren unter Geschäftspartner zusammengefasst. 
Er soll Orientierung geben und dazu beitragen,  
dass Fehlverhalten vermieden und ein einheitliches  
Verständnis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über die Werte der Unternehmensgruppe geschaffen 
wird. Der Verhaltenskodex ist die Basis unseres 
wirtschaft lichen Erfolgs und soll uns auch in Zukunft 
anleiten, die richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Von Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie nach  
ähnlichen Grundsätzen wirtschaften und handeln. Die 
beschriebenen Anforder ungen an das Verhalten gelten 
verbindlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der CHG-MERIDIAN-Unternehmensgruppe. 

Weingarten im September 2020

Dr. Mathias Wagner          Frank Kottmann          Oliver Schorer           Ulrich Bergmann

VORBEMERKUNG

Die Vorstandsmitglieder von CHG-MERIDIAN (v.l.n.r.):  
Oliver Schorer, Frank Kottmann, Dr. Mathias Wagner, Ulrich Bergmann
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GESETZESTREUE  
UND INTEGRITÄT
Für uns ist es selbstverständlich, in den Märkten, in 
denen wir tätig sind die jeweils geltenden Gesetze  
und die behördlichen Vorschriften zu respektieren und 
zu befolgen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
ist dabei selbst dafür verantwortlich, die gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen – genauso wie interne 
Vorgaben – einzuhalten. 

Integrität ist heutzutage bedeutsamer denn je und 
Ausdruck eines globalen Wertewandels. Sie ist nicht 
nur Voraussetzung, sondern viel mehr Berechtigung 
der Unternehmensexistenz. Das Credo lautet, Verant-
wortung und wertegeleitetes Handeln über die  
betriebswirtschaftlichen Ziele hinaus zu zeigen.  
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handeln  
professionell und integer. Zu integerem Handeln gehört 
für uns neben der Einhaltung von Gesetzen auch  
Fairness im Umgang mit unseren Geschäfts partnern.

MENSCHENRECHTE
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen und der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
ist festgehalten, welche Anforderungen und Erwartun-
gen die internationale Gemeinschaft im Hinblick auf die 
Achtung und Einhaltung der Menschen rechte hat.  
Wir achten, schützen und fördern weltweit die geltenden 
Vorschriften zum Schutz der Menschen- und Kinder-
rechte (nachfolgend Menschenrechte) als fundamen-
tale und allgemeingültige Vorgaben. Wir lehnen  
jegliche Nutzung von Kinder-, Zwangs- und Pflicht-
arbeit sowie jegliche Form von moderner Sklaverei  
und Menschenhandel ab. Das gilt nicht nur für die  
Zusammenarbeit innerhalb unseres Unternehmens, 
sondern selbstverständlich auch für das Verhalten von 
und gegenüber Geschäftspartnern.

VERGÜTUNG  
UND ARBEITSZEIT
Eine angemessene Entlohnung (Grundbedarf),  
mindestens gemäß dem gesetzlich festgelegten  
nationalen Mindestlohn, wird gewährleistet. Die  
CHG-MERIDIAN-Unternehmensgruppe beachtet im 
Rahmen der nationalen Vorschriften den Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“, zum Beispiel 
für Mitarbeiter jeden Geschlechts. Die im jeweiligen 
Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit  
sowie entsprechende sozial- und arbeitsrechtliche 
Vorgaben und Vereinbarungen werden eingehalten.

CHANCENGLEICHHEIT  
UND GLEICHBEHANDLUNG
Wertschätzung, Vertrauen und Toleranz prägen unseren 
Umgang miteinander. Wir tauschen uns offen und ehrlich 
miteinander aus, begreifen die Vielfalt der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als Gewinn und bringen jedem  
Menschen, ungeachtet von Hautfarbe, Geschlecht, Alter, 
Behinderung, Staatsangehörigkeit oder sozialer Herkunft, 
Verständnis, Wertschätzung und Respekt entgegen. 
Dazu gehört, dass wir uns stets bemühen, die  
Vorstellungen und Bedürfnisse anderer kennen zulernen 
und zu verstehen. Jedwede Form der Diskriminierung 
ahnden wir gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

Wir erkennen das Grundrecht aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an, Arbeitnehmervertretungen zu bilden  
und Gewerkschaften beizutreten.  Wir bekennen uns 
dazu, mit der Arbeitnehmervertretung offen und vertrau-
ensvoll zusammenzu arbeiten, einen konstruktiven und 
koopera tiven Dialog zu führen und einen fairen Ausgleich 
der Interessen anzustreben. Ein professioneller Umgang 
mit der Arbeitnehmervertretung, der weder eine  
Bevorzugung noch eine Benachteiligung zulässt, ist  
Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

PRODUKTKONFORMITÄT 
UND -SICHERHEIT
Wir tragen in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich 
dafür Sorge, dass unsere Produkte, Services und  
Branchenlösungen sicher sind und in jedem Fall die 
rechtlichen lokalen Anforderungen an deren Sicherheit, 
Zulassung, Vermarktung und Nutzung in den jeweiligen 
Zielländern erfüllen. Wir halten unsere technischen  
Zusagen ein. Wenn wir in unserem jeweiligen Verant-
wortungsbereich Kenntnis von Qualitäts-, Sicherheits- 
oder sonstigen Konformitätsmängeln erlangen oder 
uns Anhaltspunkte hierfür vorliegen, gehen wir diesen 
nach und melden sie.

NACHHALTIGKEIT
Wir möchten durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit 
einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen  
Entwicklung leisten. Aus dem Grund integrieren wir 
Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Betriebsabläufe  
und beziehen sie bei Geschäftsentscheidungen mit 
ein. Dem Gebot der Nachhaltigkeit folgend, versuchen 
wir dabei ökonomische, soziale und ökologische  
Auswirkungen unseres Handelns abzuwägen und 
bestmöglich zu vereinen. Wo immer es uns möglich ist, 
bringen wir unser Selbstverständnis als verantwort-
ungs bewusst handelndes Unternehmen in die Gestal-
tung der Rahmenbedingungen unseres Geschäfts ein. 
Dazu zählen insbesondere Themen wie Umweltschutz, 
nachhaltige Beschaffung, Menschen- und Arbeits-
rechte sowie Geschäftsethik.
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UMWELTSCHUTZ
Wir sehen es als unsere Aufgabe als Unternehmen, 
bestmöglich für die Nachhaltigkeit – und damit auch 
Umweltverträglichkeit – unserer Produkte, Standorte 
und Services zu sorgen. Wir setzen auf umweltverträg-
liche, fortschrittliche und effiziente Technologien  
und implementieren diese über den gesamten Lebens-
zyklus unserer Produkte. Auch in der Logistik und 
Produktion achten wir auf einen schonenden Umgang 
mit natürlichen Ressourcen, eine kontinuierliche  
Reduktion der Umweltauswirkungen und die Einhal-
tung der Umweltschutzgesetze und -regeln. Darüber 
hinaus bewerten wir die Umweltverträglichkeit der 
Produkte und Herstellungsverfahren stets aufs Neue 
und bleiben auch deshalb herstellerunabhängig.

KOMMUNIKATION  
UND MARKETING
Um Vertrauen von Kunden, Kapitalgebern und Stake-
holdern aufzubauen und zu erhalten, achten wir auf 
eine einheitliche, transparente und klare Kommuni-
kation. Die gleichen Maßstäbe legen wir für unsere  
internen Medienkanäle an. 

Die Durchführung sämtlicher Kommunikations maß-
nahmen wird über die zuständige Kommunikations- 
und Marketing abteilung gesteuert und umgesetzt Auch 
der Informationsaustausch mit externen Kontakten 
wie Pressevertretern und Pressestellen findet nur über 
die fachlich qualifizierten und zuständigen Kollegen 
aus diesen Abteilungen statt.

POLITISCHE  
INTERESSENS VERTRETUNG
Politik und Gesetzgebung nehmen Einfluss auf wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen für wirtschaftliches 
Handeln. Auch CHG-MERIDIAN kann auf Grund der  
Aktivitäten in Verbänden oder Gremien gezielt auf  
Gesetzgebungsverfahren einwirken (z.B. durch Konsulta-
tionen oder Stellungnahmen). Wir sind uns der Position 
unseres Unternehmens bewusst und bringen uns  
im Rahmen der politischen Interessens vertretung ein. 
Wir distanzieren uns von unlauterer Einflussnahme.

Weiter schließen wir aus diesem Grund Geschenke,  
Facilitation Payments, Spenden, Sponsoring oder andere 
politisch motivierte Zuwendungen an Parteien, partei-
nahe Institutionen, Amtsträger oder Politiker, aus.

INTERESSENSKONFLIKTE
Wir respektieren die persönlichen Interessen und das 
Privatleben unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Kollegen. Wir legen aber Wert darauf, Konflikte 
zwischen privaten und geschäftlichen Interessen oder 
auch nur deren Anschein zu vermeiden. Wir treffen unsere 
Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher 
Kriterien und lassen uns nicht von persönlichen Interessen 
und Beziehungen beeinflussen. Bei der Besetzung  
von Personen mit Führungsverantwortung und bei 
Schlüsselfunktionen achten wir speziell auf eventuell 
bestehende Interessenskonflikte.



C H G - M E R I D I A N  —  V E R H A LT E N S K O D E X Seite 7 UNSERE VERANTWORTUNG  
ALS MITGLIED DER GESELLSCHAFT

UNSERE ROLLE 

ALS GESCHÄFTS PARTNER



C H G - M E R I D I A N  —  V E R H A LT E N S K O D E X Seite 8

Betrug, Begünstigung (Vetternwirtschaft) und derglei-
chen. Bestechungs- und Korruptionsversuchen treten 
wir konsequent entgegen – gleichermaßen bei unseren 
Geschäftspartnern, wie auch bei unseren eigenen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jedes Angebot und 
Versprechen, das wir abgeben, muss mit einschlägigen 
Gesetzen übereinstimmen und jeglichen Anschein  
von Unredlichkeit und Unangemessenheit vermeiden. 
Weiter dürfen Zuwendungen nicht gemacht werden, 
wenn sie als Versuch verstanden werden können,  
einen öffentlichen Amtsträger oder unternehmeri-
schen Entscheidungsträger zu beeinflussen oder einen 
Geschäftspartner zu bestechen, um daraus Vorteile für 
das Unternehmen oder sich selbst zu erlangen.

KORRUPTIONS-
PRÄVENTION  
Wir wollen unsere Geschäfte ethisch korrekt und  
effizient ausführen und stetig an der Verbesserung der 
entsprechenden Geschäftsabläufe arbeiten. Deshalb 
unterstützen wir intern und extern alle Aktivitäten, um 
potenzielle Bestechung und Korruption zu vermeiden. 
Unter anderem, aber nicht abschließend, beachten wir 
hierbei den Foreign Corrupt Practices Act und den UK 
Bribery Act. 

Korruption ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum 
privaten oder geschäftlichen Nutzen oder Vorteil.  
Dabei kommt Korruption in vielen Formen und auf  
unterschiedlichen Ebenen vor und kann in unterschied-
lichem Ausmaß praktiziert werden. Anders als häufig 
angenommen, geht Korruption über bloße Bestechung 
hinaus und umfasst weitere Taten wie Veruntreuung, 

GESCHENKE
In vielen Kulturen sind Geschenke und Einladungen 
wichtig für die Entwicklung und Vertiefung von  
Geschäftsbeziehungen. Manche Geschenke und Ein-
ladungen können jedoch die Entscheidungsfindung  
des Empfängers unangemessen beeinflussen oder  
zumindest diesen Anschein erwecken. Unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dürfen von Personen, mit 
denen sie beruflich in Kontakt stehen, keine direkten 
oder indirekten monetären Zuwendungen, Geschenke 
(mit Ausnahme üblicher Gelegenheits geschenke von 
geringem Wert) oder andere Vorteile und Gefälligkeiten 
annehmen, fordern oder sich unwidersprochen in  
Aussicht stellen lassen. Auftragszuschläge, die wir von 
unseren Kunden und Geschäftspartnern erhalten,  
dürfen niemals in Zusammenhang mit Zuwendungen 
oder sonstigen Vorteilen erfolgen. Vergünstigungen, 
die in der Hoffnung auf spätere Geschäfte vereinbart 
werden, sind verboten. Der Einkauf oder Bezug  
von Waren ist nur zu üblichen Marktbedingungen  
und -preisen erlaubt. Es gehört zu unserem Selbst-
verständnis, geschäftliche und private Aufwendungen 
sachgemäß zu trennen. Ist eine genaue Trennung schwer 
vorzunehmen, insbesondere bei Einladungen und  
Zuwendungen, sollten die Kosten privat übernommen 
werden. 

Gibt es Bedenken oder Zweifel, ob die Annahme oder 
die Zurückweisung eines Geschenks falsch aufge nommen 
werden könnte,  sollen unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter ihre Führungskräfte oder den Compliance-
Beauftragten kontaktieren und eine Lösung abstimmen.
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KARTELLRECHT
Der faire und freie Wettbewerb wird durch die  
geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze geschützt.  
Verboten sind insbesondere Vereinbarungen und  
abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewer-
bern, die eine Verhinderung oder Einschränkung  
des freien Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Wir 
betreiben Geschäfte ausschließlich nach dem  
Leistungsprinzip und auf der Grundlage der Markt-
wirtschaft sowie des freien, ungehinderten Wettbewerbs. 
Wir messen uns gern mit unseren Wettbewerbern  
und halten uns dabei immer an Recht und Gesetz  
sowie an ethische Grundsätze.

Wir treffen keine wettbewerbswidrigen Absprachen 
mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden.  
Bei jeglichem Kontakt mit Wettbewerbern achten wir 
darauf, dass keine Informationen entgegengenommen 
oder gegeben werden, die Rückschlüsse auf das  
gegenwärtige oder zukünftige geschäftliche Verhalten 
zulassen. Dazu gehören unter anderem Informationen 
über Preise, Preisgestaltung, Geschäftsplanungen, 
Entwicklungsstände oder Lieferfristen. Im Speziellen 
gilt dies auch innerhalb unserer Tätigkeiten mit dem 
Verband Deutscher Leasingunternehmen.

UNABHÄNGIGKEIT  
UND WETTBEWERB
In der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern wollen 
wir immer unabhängig agieren. Deshalb gehen wir 
unsere Geschäftsbeziehungen, ob zu Lieferanten oder 
zu anderen Partnern, ausschließlich nach sachlichen 
und wirtschaftlichen Kriterien ein. Empfehlungen  
sowie kaufmännische oder personelle Entscheidungen, 
die im Arbeitsalltag getroffen werden, dürfen nicht  
von privaten Interessen und Beziehungen geprägt oder 
durch materielle oder immaterielle Vorteile motiviert 
sein. Wir streben ein kooperatives und von Transparenz 
geprägtes Verhältnis zu allen zuständigen Behörden und 
öffentlichen Auftraggebern an und legen großen Wert 
darauf, die rechtlich vorgesehenen Verfahren in der 
öffentlichen Beschaffung einzuhalten. Auch in einem 
wettbewerbsorientierten Umfeld achten wir darauf, ein 
fairer Wettbewerber zu sein und andere Firmen oder 
Institutionen nicht in ihrem Ansehen zu schädigen.

STEUER
Aufgrund unserer weltweiten Aktivitäten und bei der 
Erschließung neuer Märkte müssen verschiedenste 
gesetzliche Regeln des Außenwirtschafts- und Steuer-
rechts eingehalten werden. Jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter ist im Rahmen unserer Geschäfts-
aktivitäten für steuerliche Belange verantwortlich. Alle 
Transaktionen müssen steuerlich zutreffend abgebildet 
werden. Die richtige steuerliche Abbildung ist nicht nur 
die Aufgabe der Steuerabteilung. Wir stellen bei der  
Anwendung der Steuergesetze beziehungsweise im  
Fall von Konflikten zwischen steuerlichen Regelungen 
sicher, dass das steuerliche Ergebnis im Einklang mit 
den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten 
sowie unseren Geschäftsmodellen steht. Transparent 
und im Einklang mit bestehenden Regelungen machen 
wir den Steuer behörden die Informationen zu unseren 
Geschäfts aktivitäten zugänglich.
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GELDWÄSCHE UND 
TERRORISMUS-
FINANZIERUNG
Als internationales Unternehmen halten wir uns in  
allen Ländern, in denen die CHG-MERIDIAN Geschäfte 
tätigt, an alle für unser dortiges Geschäftsmodell  
relevanten Gesetze und Vorschriften. Dazu zählen  
unter anderem Gesetze und Vorschriften in Bezug  
auf Handels- und andere Sanktionen, Zölle, Import- 
und Exportkontrollen, Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung. Bei der Einhaltung dieser Vorschriften 
verpflichten wir uns und unsere Partner ausnahmslos 
zur Erfüllung der höchsten Standards und Sorgfalts-
pflichten. Jeder Geschäftspartner, jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter, der erfährt oder vermutet,  
dass CHG-MERIDIAN, eine Kollegin, ein Kollege oder 
eine Geschäftspartnerin oder ein Geschäftspartner  
sich nicht an das Gesetz gehalten hat oder einen  
Gesetzesverstoß beabsichtigt, ist gehalten, unverzüglich 
den Compliance-Beauftragten, Geldwäschebeauftragten, 
Rechts abteilung oder eine Führungskraft zu kontaktieren.

Wir nutzen unsere regulatorischen Rechte und Pflichten, 
um kriminelles Handeln aufzudecken. Im Bereich  
der Geldwäscheverhinderung prüfen wir risikobasiert 
die Identität von Kunden, deren wirtschaftlich Berech-
tigten, den wirtschaftlichen Hintergrund sowie die 
Herkunft von Zahlungen, um sicherzustellen, dass  
diese aus legitimen Quellen stammen. Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter informieren bei Verdachtsmo-
menten umgehend den Compliance-Beauftragten, den 
Geldwäschebeauftragten oder ihre Führungskräfte.  
Wo nötig, meldet die verpflichtete CHG-MERIDIAN  
Gesellschaft verdächtige Sachverhalte an die zuständige 
Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörde.

EXPORTKONTROLLE  
UND ZOLL  
Für CHG-MERIDIAN als international agierendes  
Unternehmen im Bereich Remarketing ist es essenziell, 
die für den nationalen und internationalen Handel 
geltenden Vorschriften im Bereich Exportkontrolle und 
Zoll einzuhalten.

Wir achten sorgfältig darauf, dass bei Handel oder 
Transport von Gütern, bei Erbringung von Dienst-
leistungen oder sonstigem Transfer von technischer 
Hardware oder Software die geltenden Zoll- und  
Außenhandelsbestimmungen inklusive der Regelungen 
zur Sicherheit in der Lieferkette geprüft, umgesetzt  
und eingehalten werden. Wir berücksichtigen zudem, 
dass alle anwendbaren Exportkontrollvorschriften 
(zum Beispiel der Europäischen Union und der USA 
mit Ausfuhrverboten, Sanktionen oder Embargos)  
bei Geschäftstätigkeiten von CHG-MERIDIAN, auch 
außerhalb des jeweiligen Territoriums, geprüft  
und eingehalten werden. Bei Hinweisen auf Verstöße 
oder unzulässige Verwendung unserer Produkte  
(Dual-Use oder Proliferation) nehmen wir von dem 
Geschäft Abstand und informieren wenn nötig, die  
zuständigen Behörden.

BEKÄMPFUNG  
KRIMINALITÄT
Wir möchten als Unternehmen unseren Beitrag leisten, 
um zusammen mit der Wirtschaft und den jeweiligen 
Staatsgewalten Kriminalität zu bekämpfen. Geschäfte 
mit Personen oder Unternehmen, die auf Sanktions-
listen aufgeführt sind, sind grundsätzlich untersagt. 
Dabei berücksichtigen wir die global bekannten 
Sanktions listen (OFAC, UN, EU-CFSP, SECO etc.). Weiter 
möchten wir innerhalb der CHG-MERIDIAN-Unter-
nehmensgruppe transparente Zahlungswege sicher-
stellen (z.B. kein Bargeldgeschäft).

REGULIERUNG &  
AUFSICHTSBEHÖRDEN 
In Ländern, in denen unser Geschäftsmodell dies  
fordert, agieren wir als Finanzdienstleister mit Zulas-
sung durch die jeweiligen lokalen Aufsichtsbehörden.  
Aus diesem Grund ist es für uns selbstverständlich, 
dafür Sorge zu tragen, dass die lokal geltenden  
behördlichen Vorschriften und Gesetze respektiert 
und befolgt werden. Dabei liegen unsere spezialge-
setzlichen Vorschriften wie zum Beispiel zur Geld-
wäscheprävention, Informationssicherheit oder zum  
Auslagerungsmanagement häufig deutlich über allge-
meingültigen Standards. Jede Führungskraft, jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist darüber hinaus 
selbst verantwortlich, diese Vorschriften im Rahmen  
seiner Funktion sicherzustellen und seinen Melde- 
und Berichtspflichten zuverlässig und gewissenhaft 
nachzukommen.
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BESCHAFFUNG  
UND AUSLAGERUNG
Durch die sorgfältige Auswahl unserer Lieferanten und 
Geschäftspartner schützen wir die Interessen unserer 
Kunden und werden unseren aufsichtsrechtlichen  
sowie nachhaltigen Anforderungen gerecht. Wir unter-
halten Geschäftsbeziehungen nur mit seriösen Partnern, 
die sich an Recht und Gesetz halten. Dabei ist  
Nachhaltigkeit ein Kernelement unseres Lieferanten-
managements. Wo notwendig, prüfen wir bei Auslager-
ungen anhand von Risikoanalysen, ob diese kritisch 
bzw. wesentlich für uns ist.

UMGANG MIT  
AMTS- UND  
MANDATSTRÄGERN
Die CHG-MERIDIAN-Unternehmensgruppe hat auf 
der ganzen Welt durch die Teilnahme an öffentlichen 
Ausschreibungen mit Regierungen und Amtsträgern  
zu tun. Der Begriff „Amtsträger“ oder auch „Ange-
höriger des öffentlichen Sektors” erfasst jede Person,  
die bei einer staatlichen Stelle beschäftigt oder von 
dieser beauftragt ist. Hierzu gehören zudem alle  
Mitglieder von Verwaltungen, Funktionsträger und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichtstaatlicher  
Institutionen, die nach den geltenden Gesetzen als 
Amtsträger betrachtet werden. 

Wir kommunizieren immer offen und transparent und 
versuchen nie, einen Amtsträger auf unlautere Weise 
zu beeinflussen, eine Sonderbehandlung einzufordern 
oder einen anderen unangemessenen Zweck zu  
verfolgen. Dies gilt für alle staatlichen Institutionen 
und Unternehmen unabhängig davon, ob sie sich auf 
internationaler, nationaler, regionaler oder Stadt- bzw. 
Gemeindeebene befinden. Es gibt viele Gesetze, die 
den Umgang von Unternehmen mit Regierungen und 
staatlichen Institutionen, einschließlich der Teilnahme 
am politischen Prozess, regeln. Diese Gesetze variieren 
zwar von Ort zu Ort, aber deren Einhaltung ist für uns 
zwingend erforderlich. Verstöße gegen die Gesetze 
könnten dem Ruf der CHG-MERIDIAN-Unternehmens-
gruppe ernsthaften Schaden zufügen und schwer-
wiegende Konsequenzen für die Ausübung unserer 
geschäftlichen Tätigkeit haben.
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Linienstärke: 0,4 pt

Linientransparenz: 15 %

Linienfarbe: Weiß Flächentransparenz: 42 %

UNSERE ROLLE  

AM ARBEITSPLATZ
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ARBEITSSICHERHEIT UND 
GESUNDHEITSSCHUTZ
Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist uns sehr wichtig. Sie zu schützen und Gefährdungen 
zu vermeiden, ist oberstes Gebot. Wir wollen unseren 
Beschäftigten ein sicheres Arbeitsumfeld bieten und  
tragen daher Sorge dafür, dass alle Bestimmungen,  
Gesetze und Normen zur Arbeitssicherheit und zum 
Arbeitsschutz eingehalten werden. 

Der Ansatz der CHG-MERIDIAN-Unternehmensgruppe 
schützt und fördert die Gesundheit und das Wohl-
befinden aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Er beugt Unfallgefahren vor und bietet vielfältige  
Unterstützung zur Erhaltung und Förderung der  
physischen und psychischen Gesundheit. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beachten die 
Sicherheitsbestimmungen an ihren Arbeitsplätzen und 
vermeiden risikoreiches Verhalten. 

Sicherheitsvorfälle werden zeitnah an die Sicherheits-
verantwortlichen gemeldet.

Unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und alle Führungs-
kräfte informieren sich, wenn sie für unser Unternehmen 
auf Reisen gehen, vorab über die Sicherheitsrisiken  
des jeweiligen Landes und halten vorgegebene  
Sicherheitsprozesse und -auflagen ein.

TRANSPARENZ  
UND DATENSCHUTZ
Wir garantieren unseren Kunden den verantwortungs-
bewussten Umgang mit ihren Daten und gewährleisten 
einen anspruchsvollen Datenschutz. Die Verwendung 
und Löschung von Daten muss für alle Betroffenen 
transparent und verlässlich sein. Kritische Prozesse 
und Unternehmensbereiche werden klassifiziert und 
mit einem angemessenen Schutzkonzept versehen, 
welches dem Schutzbedarf der Daten entspricht.  
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben und ge-
speichert werden, wenn dies eindeutig für betriebliche 
Zwecke erforderlich ist und das geltende Gesetz dies 
erlaubt. In Zweifelsfällen steht unser Datenschutz-
beauftragter zur Verfügung.

UMGANG MIT  
UNTERNEHMENS-
VERMÖGEN
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zum  
Stillschweigen über sämtliche erlangte Geschäfts-
geheimnisse, Korrespondenz, Verträge und deren  
Inhalte gegenüber Dritten verpflichtet. Die Einhaltung 
dieser Bestimmungen gilt zeitlich unbegrenzt über das 
Anstellungsverhältnis hinaus. Dies gilt in besonderem 
Maß für eingegangene Geheimhaltungsverträge (NDA) 
und im Rahmen der Geheimnisschutzgesetze. 

NOTFALLMANAGEMENT 
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen ist es  
unsere Aufgabe, uns mit den Risiken des global  
vernetzten Wettbewerbs und den immer komplexeren 
Bedrohungen wie z.B. Cyberangriffen, langfristigen 
Personalausfällen (Pandemien) und Naturkatas trophen 
präventiv zu beschäftigen. Aus dem Grund betreibt 
CHG-MERIDIAN ein Notfallmanagement system, das 
auf internationalen Normen basiert. Es hilft uns, ange-
messen vorbereitet zu sein und Geschäftsprozesse  
sowie Services gegen Ausfälle zu schützen. Mit  
Hilfe dieser Notfallplanung beugen wir einem  
möglicherweise existenzbedrohenden Schaden für 
CHG-MERIDIAN sowie für unsere Geschäftspartner vor. 

INFORMATIONS-
SICHERHEIT
Informationstechnologie (IT) beziehungsweise elektro-
nische Datenverarbeitung (EDV) ist aus dem Arbeits-
alltag nicht wegzudenken, birgt aber eine Vielzahl von 
Risiken im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität von Daten. Dazu gehören 
insbesondere die Beeinträchtigung der Datenverarbei-
tung durch Schadprogramme (Viren), der Verlust  
von Daten durch Programmfehler oder der Missbrauch 
von Daten (z.B. durch Hacker). Wir achten daher sehr 
auf die Informationssicherheit und halten uns an das 
geltende Regelwerk, inter nationale Standards und für 
uns geltende aufsichtsrechtliche Anforderungen.
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BUCHFÜHRUNG  
UND FINANZBERICHT-
ERSTATTUNG
Als internationales Unternehmen sind wir zur  
korrekten und wahrheitsgemäßen Berichterstattung 
gegenüber unseren Stakeholdern (z.B. Gesellschaftern, 
Refinanzierungspartnern, ...) und allen staatlichen Stellen 
wie beispielsweise Steuer- oder Aufsichts behörden 
verpflichtet. Entsprechend folgen wir den jeweiligen  
Gesetzen, Regelungen, Standards und Praktiken.  
Unsere Finanzbücher werden rechtzeitig und mit den 
geltenden Regeln und Standards über einstimmend  
angefertigt. Unsere Bücher und Aufzeichnungen  
umfassen alle Daten, Prüfbescheinigungen und sonstigen 
schriftlichen Dokumente, die zur Finanzberichter-
stattung und Erfüllung von Offenlegungspflichten 
notwendig sind.

REVISIONSSICHERE  
AUFZEICHNUNG
Unter genauer Buchführung verstehen wir auch die 
Verantwortung von uns allen, Informationen und  
Daten vollständig, korrekt und zeitnah aufzuzeichnen. 
Die Vollständigkeit einer revisionssicheren Aufzeich-
nung ist wichtig, damit wir sie für interne Zwecke  
wie die Strategieentwicklung oder die Erstellung  
von Prognosen einsetzen, unseren Aktionären und 
Partnern wichtige Informationen zukommen lassen 
und unsere Berichtspflichten auf der ganzen Welt  
erfüllen können.
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EINHALTUNG  
MELDEWESEN
Dieser Verhaltenskodex gilt für die CHG-MERIDIAN-
Unternehmensgruppe. Die Einhaltung der beschriebenen 
Grundsätze wird durch unternehmensinterne Richt-
linien und Maßnahmen unterstützt. Für seine Einhal-
tung sind unsere Führungskräfte und jede Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter selbst verantwortlich. Die  
Führungskräfte unserer Unternehmens gruppe müssen 
die Einhaltung dieses Verhaltenskodex gewährleisten 
und sind für die Durchführung von Kontrolltätigkeiten 
(z.B. 4-Augen-Prinzip) sowie Sensibilisierung ihrer 
Mitarbeiter verantwortlich. Führungskräfte agieren  
als Vorbilder für die Mitarbeiter innen und Mitarbeiter. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen bei  
CHG-MERIDIAN Verstöße gegen gesetzliche, behörd-
liche oder interne Regelungen bekannt sind oder  
die solche begründet vermuten, sind dazu ermutigt, 
Bericht zu erstatten. Zu den Ansprechpartnern gehören 
die jeweiligen Führungskräfte, der Vorstand und die 
Abteilung Compliance sowie der externe Ombudsman 
(Whistleblowing-Hotline zur Wahrung der Anonymität). 
Ein Mitarbeiter, der einen begründeten Verdacht auf 
einen Verstoß oder einen potenziellen Verstoß  
gegen unseren Verhaltenskodex meldet, wird vor jeglicher 
Schlechterstellung oder Vergeltungsmaßnahmen ge-
schützt und datenschutzrechtliche Bestimmungen  
werden selbstverständlich beachtet Gleichzeitig wird 
zugesichert, dass eine solche Meldung nicht als  
Vertrauensbruch gewertet wird und nicht zu benach-
teiligenden Maßnahmen gegenüber der anzeigenden 
Person führt, wenn diese sich in gutem Glauben über 
die Richtigkeit ihrer Meldung befand. Wir gehen  
davon aus, dass dieses Instrument verantwortungsvoll 
und integer genutzt wird.

PLÄDOYER
Der Verhaltenskodex regelt die verbindlicheVerhaltens-
weise des Vorstands, der Führungskräfte, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der CHG-MERIDIAN-Unterneh-
mensgruppe. Die gelebten Werte und Prinzipien des 
Unternehmens werden im Verhaltenskodex dargelegt 
und nach außen nachvollziehbar präsentiert. Die 
Nichtbeachtung des Verhaltenskodex kann zu erheb-
lichen Schäden führen, deshalb werden Verstöße nicht 
toleriert. 

Wer dennoch gegen den Verhaltenskodex verstößt, 
muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. 
Seine Einhaltung ist für CHG-MERIDIAN Grundvor-
aussetzung für eine zeitgemäße und nachhaltige  
Unternehmungsführung. Dadurch können wir gewähr-
leisten, dass wir Schaden vom Unternehmen fernhal-
ten und auch in Zukunft ein wettbewerbs- fähiger und  
vertrauenswürdiger Partner für unsere Lieferanten, 
Kunden und Interessenten sind.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Melden Sie sich gerne bei unseren Verantwortlichen!

CHG-MERIDIAN
Regulatory Affairs
+49 751 503 222

Geldwäschebeauftragter:
geldwaesche@chg-meridian.com
 
Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@chg-meridian.com

Compliance-Beauftragter:
compliance@chg-meridian.com

Informationssicherheitsbeauftragter:
security@chg-meridian.com

Ombudsman:
Walder Wyss
+41 58 658 51 67
whistleblowing.chg.meridian@walderwyss.com



C H G - M E R I D I A N  —  V E R H A LT E N S K O D E X Seite 16 UNSERE VERANTWORTUNG  
ALS MITGLIED DER GESELLSCHAFT

www.chg-meridian.com


